
Diese Publikation dient der Präsentation von Informationen, welche Konsumenten brauchen könnten, um erfolgreich ein Autokauf im Ausland 
sowie die Zulassung in diversen europäischen Ländern durchführen zu können. Die Informationen gelten für den Moment der Publikation und 
sind in der bestmöglichen user-freundlichen Weise dargestellt. Es hat keinen legalen Wert und die Arbeitsgruppe ist nicht für etwaige Verluste 
oder Kosten, die eine Person, welche diese Informationen nutzt oder sich auf sie verlässt, verantwortlich.
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KAUF IN

Aktualisiert: 08/2020

Frankreich

Kann ich das Auto bar bezahlen?

Ja. Allerdings gelten Bargeldobergrenzen. In Frankreich ansässige 
Steuerzahler dürfen bis zu 1.000 Euro in bar bezahlen. Steueraus-
länder bis zu 15.000 Euro.
Bitte beachten Sie, dass aus Deutschland mitgeführtes Bargeld 
im Wert von 10.000 Euro oder mehr bei der Ausreise auf Befragen 
des Zolls mündlich a ngezeigt werden muss. Bei der Einreise nach 
Frankreich aus Deutschland müssen Bargeldbeträge im Wert von 
10.000 Euro und mehr mit einem speziellen Formular angemeldet 
werden. (formulaire Cerfa n°13426*04)

Muss das Fahrzeug mit einem gültigen TÜV-Gutachten 
(contrôle technique) übergeben werden?

Für alle Gebrauchtwagen, die älter als 4 Jahre sind, muss der Ver-
käufer ein TÜV-Gutachten vorlegen, das nicht älter als 6 Monate ist. 

Alle in Frankreich zugelassenen Fahrzeuge müssen zur Hauptun-
tersuchung. Die erste wird 4 Jahre nach Erstzulassung fällig, dann 

Was ist mit der Mehrwertsteuer?

Die Zahlung der Mehrwertsteuer ist davon abhängig, ob es sich 
um einen Neu- oder einen Gebrauchtwagen handelt.

Neufahrzeuge sind Fahrzeuge, deren Erstzulassung höchstens 6 
Monate zurückliegt oder die seit ihrer Erstzulassung höchstens 
6.000 Kilometer gefahren wurden. Neufahrzeuge werden innerhalb 
der EU ohne Mehrwertsteuer verkauft. Für Neufahrzeuge wird die 
Mehrwertsteuer daher im Zulassungsland fällig. Importieren Sie 
nach Deutschland, ist die Mehrwertsteuer in Deutschland zu zahlen.

Allerdings bestehen manche Autohändler auf die Zahlung der 
Mehrwertsteuer bereits beim Kauf. Sie befürchten, dass ihr Finanzamt 
den steuerfreien Export ohne Nachweis nicht anerkennt. Die 
Mehrwertsteuer wird Ihnen zurückerstattet, sobald das Fahrzeug 
in Deutschland zugelassen ist. Der Verkäufer ist für die Rückerstat-
tung der Mehrwertsteuer zuständig. Klären Sie daher mit ihm wie 
die Abwicklung erfolgen soll und welche Formulare er zusätzlich 
zur Zulassung („Carte grise“) und zur steuerlichen Unbedenklich-
keits-bescheinigung („Quitus fiscal“) benötigt.

Gebrauchtfahrzeuge sind Fahrzeuge, deren Erstzulassung länger 
als 6 Monate zurückliegt und die seit ihrer Erstzulassung mehr als 
6.000 Kilometer gefahren wurden. Für Gebrauchtfahrzeuge, die 
durch einen Autohändler verkauft werden, ist keine Mehrwertsteuer 
im Zulassungsland zu zahlen. Denn: Die Mehrwertsteuer ist 
bereits im Kaufpreis enthalten. Importieren Sie z. B. ein Fahrzeug 
aus Frankreich, ist die französische Mehrwertsteuer bereits im 
Kaufpreis enthalten. Sie zahlen keine Mehrwertsteuer an das 
deutsche Finanzamt.

Wird die französische Hauptuntersuchung (technische 
Untersuchung) in Deutschland anerkannt?

Deutschland erkennt die in Frankreich durchgeführte technische 
Untersuchung an. Eine erneute technische Untersuchung ist vor 
Zulassung des Fahrzeuges in Deutschland nur dann erforderlich, 
wenn diese bei einem deutschen Fahrzeug auch fällig wäre. 
Mitunter ist eine Übersetzung des TÜV-Gutachtens ins Deutsche 
erforderlich. Siehe hierzu: § 7 Abs. 1 FZV (§ 29 StVZO). - Erkundigen 
Sie sich vorab bei Ihrer Zulassungsstelle, um sich zusätzliche Kosten 
zu sparen.

Kann ich von einem bereits unterzeichneten Vertrag 
zurücktreten?

Wurde der Vertrag auf dem Gelände des Verkäufers unterschrieben, 

Darf ich einen Sachverständigen bitten, das Fahrzeug 
- vor dem Kauf - auf dem Gelände des Verkäufers zu 
prüfen? 

Ja. Mit vorheriger Zustimmung des Verkäufers. Die Kosten für die 
Überprüfung des Fahrzeuges gehen zu Ihren Lasten, es sei denn, 
Sie haben mit dem Verkäufer etwas anderes vereinbart. Eine Liste 
unabhängiger Gutachter finden Sie hier: 
http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/le-
vehicule/la-liste-nationale-des-experts-automobile

Worauf ist beim Kaufvertrag zu achten?

Lesen Sie den Vertrag aufmerksam durch. Unterschreiben Sie nur, 
wenn Sie ihn verstehen. 

Manche Autohändler versuchen, die gesetzliche Gewährleistung 
auszuschließen, indem sie den Kaufvertrag „unter Ausschluss der 
Sachmängelhaftung“, „ohne Gewährleistung“, ausfertigen. Oder 
sie behaupten, es handle sich um einen Business-to-Business 
Vertrag, also um einen Vertrag zwischen 2 Unternehmen. Denn: 
Bei Verträgen zwischen Privatperson und Unternehmen kann die 
Sachmängelhaftung nicht ausgeschlossen werden.

Stellen Sie sicher, dass der Name des Verkäufers dem in der Zu-
lassung aufgeführten Namen entspricht. Oder dass der Verkäufer 
eine Vollmacht vorweisen kann, die ihn berechtigt, das Fahrzeug 
im Namen des in der Zulassung eingetragenen Halters zu ver-
kaufen. Kaufen Sie bei einem Autohändler, stellen Sie sicher, dass 
der Name des Unternehmens im Vertrag steht und dass das The-
ma Mehrwertsteuer im Vertrag geregelt ist. 
Kaufvertrag oder Rechnung müssen die vollständigen Kontaktdaten 
des Verkäufers, die Hauptmerkmale des Fahrzeuges sowie die 
Höhe der Mehrwertsteuer beinhalten.

jedes 2. Jahr. Der Preis beträgt ca. 67 Euro. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R17890
http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/le-vehicule/la-liste-nationale-des-experts-automobile
http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/le-vehicule/la-liste-nationale-des-experts-automobile


Diese Publikation dient der Präsentation von Informationen, welche Konsumenten brauchen könnten, um erfolgreich ein Autokauf im Ausland 
sowie die Zulassung in diversen europäischen Ländern durchführen zu können. Die Informationen gelten für den Moment der Publikation und 
sind in der bestmöglichen user-freundlichen Weise dargestellt. Es hat keinen legalen Wert und die Arbeitsgruppe ist nicht für etwaige Verluste 
oder Kosten, die eine Person, welche diese Informationen nutzt oder sich auf sie verlässt, verantwortlich.

D
ie

se
 P

ub
lik

at
io

n 
ist

 a
us

 d
en

 M
itt

el
n 

de
s V

er
br

au
ch

er
pr

og
ra

m
m

s 
de

r E
ur

op
äi

sc
he

n 
U

ni
on

 fi
na

nz
ie

rt
 (2

01
4-

20
20

). 
 D

er
 In

ha
lt 

gi
bt

 d
ie

 A
ns

ic
ht

 d
es

 E
VZ

 D
eu

ts
ch

la
nd

 w
ie

de
r u

nd
 h

ie
rf

ür
 ü

be
rn

im
m

t e
s 

au
ch

 d
ie

 V
er

an
tw

or
tu

ng
. E

s 
ka

nn
 n

ic
ht

 a
ng

en
om

m
en

 w
er

de
n,

 d
as

s 
di

es
e 

Pu
bl

ik
at

io
n 

de
n 

A
ns

ic
ht

en
 d

er
 E

ur
op

äi
sc

he
n 

Ko
m

m
iss

io
n 

un
d/

od
er

 d
er

 E
xe

ku
tiv

ag
en

tu
r f

ür
 V

er
br

au
ch

er
, G

es
un

dh
ei

t, 
La

nd
w

irt
sc

ha
ft 

un
d 

Le
be

ns
m

itt
el

 (C
H

A
FE

A
) o

de
r e

in
er

 a
nd

er
en

 E
in

ric
ht

un
g 

de
r E

ur
op

äi
sc

he
n 

U
ni

on
 e

nt
sp

ric
ht

. W
ed

er
 d

ie
 E

ur
op

äi
sc

he
 K

om
m

iss
io

n 
no

ch
 d

ie
 C

H
A

FE
A

 ü
be

rn
eh

m
en

 V
er

an
tw

or
tu

ng
 fü

r e
in

e 
m

ög
lic

he
 V

er
w

en
du

ng
 d

ie
se

r P
ub

lik
at

io
n.

KAUF IN

Aktualisiert: 08/2020

Frankreich

Brauche ich Kurzzeitkennzeichen, um das Fahrzeug 
nach Hause fahren zu können?

In Frankreich gibt es keine Ausfuhrkennzeichen.

Neufahrzeuge: 
Soll das Fahrzeug von Frankreich in ein anderes EU-Mitgliedsland 
überführt werden, ist dies mit zeitlich befristeten Kennzeichen „WW“ 
möglich. Verbraucher können diese im Vorfeld mit Hilfe zuge-
lassener Händler / Werkstattbesitzer beantragen. Dierse haben 
Zugriff auf das franz. Fahrzeugregistrierungssystem «Le Système 
d’Immatriculation des Véhicules (SIV). Wo die Beantragung über-
all möglich ist, finden Sie in der Liste über folgendem Link: 

Welche Unterlagen muss der Verkäufer liefern?

• Kaufvertrag oder Rechnung,
• Nachweis einer Hauptuntersuchung, der nicht älter als 6 Monate 

ist
• Scheckheft (nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber empfeh-

lenswert)
• Nachweis, dass das Fahrzeug nicht verpfändet ist https://siv.

interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat
• Französische Zulassungsbescheinigung („Certificat d‘immatri-

culation“ / „Carte grise“)
• EWG-Übereinstimmungsbescheinigung („Confirmation of 

Conformity“, „COC“). Das COC-Papier ist für eine Zulassung 
in Deutschland nicht zwingend erforderlich, aber hilfreich. 
Allerdings wird es benötigt, um Zeitkennzeichen „WW“ in 
Frankreich zu beantragen. Kann Ihnen der Verkäufer kein COC 
zur Verfügung stellen, können Sie beim Hersteller ein Duplikat 
anfordern. Dafür wird eine Gebühr fällig. 

Klären Sie im Vorfeld, ob weitere Dokumente zur Zulassung des 
Fahrzeuges erforderlich sind. Zusätzliche Informationen finden 
Sie hier.

Brauche ich eine Versicherung?

Eine Haftpflichtversicherung („Assurance responsabilité civile“) ist 
erforderlich, wenn Sie innerhalb der EU fahren möchten. Klären Sie 
mit Ihrer Versicherungsgesellschaft, ob Ihr Versicherungsschutz für 
die Heimreise ausreicht. Fragen Sie Ihren Versicherer oder dessen 
französische Niederlassung, ob es eine zeitlich befristete Versiche-
rung gibt.

Wo kann ich einen Betrugsfall melden?

Senden Sie ein Einschreiben an die Polizeistation, die für den Ort, 
an dem der Verkäufer seinen Sitz hat, zuständig ist. Oder erstatten 
Sie persönlich Anzeige. Bei Internet-Betrugsfällen können Sie sich 
an folgende Adresse wenden: https://www.internet-signalement.
gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action

Wenn ich ein Problem mit einem im Ausland getätigten 
Autokauf habe. An wen kann ich mich wenden?

Wenden Sie sich an das Europäische Verbraucherzentrum 
Deutschland. http://www.evz.de

Welche weiteren Möglichkeiten der außergerichtlichen 
Streitbeilegung gibt es?

Sie können sich an die C. N. P. A. („Conseil National des Profes-
sions de l’Automobile“) wenden. Eine private Schlichtungsstelle, 
die sich auf den Automobilbereich spezialisiert hat. Den Link fin-
den Sie hier: „Le Service médiation du CNPA“ 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-im-
matriculer-mon-vehicule
Um das WW-Kennzeichen zu erhalten, müssen Sie folgendes vor-
legen:
• Rechnung oder Kaufvertrag,
• Zulassungsbescheinigung,
• Personalausweis oder ein Reisepass,
• Meldebescheinigung
• EWG-Übereinstimmungsbescheinigung
Näheres zum französischen WW-Kurzzeitkennzeichen lesen Sie hier.

Gebrauchtfahrzeuge: 
Für die Überführung von Gebrauchtfahrzeugen gibt es keine fran-
zösischen Exportkennzeichen. Wir empfehlen, mit französischen 
Kennzeichen zur Grenze zu fahren und dann mit deutschen Kurz-
zeitkennzeichen nach Hause. 
Auch wenn das Fahrzeug bereits bei der französischen Präfektur 
abgemeldet wurde, ist die Zulassung noch 30 Tage gültig. Dies 
allerdings nur auf französischem Territorium. In Frankreich wird die 
Zulassungsbescheinigung beim Verkauf durchgestrichen. Damit 
ist eine Anerkennung der französischen Zulassung in Deutschland 
nicht möglich. 

können Sie nicht ohne Kosten vom Vertrag zurücktreten oder 
den Vertrag kündigen. Es sei denn, der Kaufvertrag ist an einen 
Kreditvertrag gebunden und sieht eine Klausel vor, nach der der 
Vertrag gekündigt werden kann, wenn der Kredit durch die Bank 
abgelehnt wird. Oder Sie treten innerhalb von 14 Tagen vom 
Kreditvertrag zurück. Dann ist der Kaufvertrag automatisch nichtig.

Handelt es sich um einen Fernabsatzvertrag und Sie haben das 
Fahrzeug bislang nicht auf dem Gelände des Verkäufers abge-
holt? Dann können Sie vor Lieferung des Fahrzeuges vom Vertrag 
zurücktreten. Sie können auch noch bis zu 14 Tagen nach Auslie-
ferung des Fahrzeuges an Ihre Adresse vom Vertrag zurücktreten. 
Holen Sie das Fahrzeug beim Verkäufer ab, wird der Kaufvertrag in 
der Regel dort unterzeichnet. Dann steht Ihnen keine Rücktritts-
frist zu (siehe oben).

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
http://www.evz.de/de/startseite/
http://www.cnpa.fr/juridique-fiscal/mediation-des-litiges-avec-les-consommateurs
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-immatriculer-mon-vehicule
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-immatriculer-mon-vehicule
https://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/cec-zev/PDF/documentation/etudes/Fahrzeuge_in_FR_zulassen.pdf

